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22.4105 Motion

Den Fachkräftemangel mit allen mildern, die einen Abschluss in der höheren Berufs-
bildung haben

Eingereicht von: Atici Mustafa
Sozialdemokratische Fraktion
Sozialdemokratische Partei der Schweiz

Einreichungsdatum: 29.09.2022

Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beratung: In Kommission des Ständerats

Eingereichter Text
Der Bundesrat wird beauftragt, die Voraussetzungen zu schaffen, damit die Absolventen und Absolventinnen
der Höheren Berufsbildung (Tertiär B) wie jene mit Schweizer Hochschulabschluss (Tertiär A) in Branchen mit
ausgewiesenem Fachkräftemangel einfach und unbürokratisch in der Schweiz bleiben können, um hier zu
arbeiten. Es ist zu verhindern, dass die aufwändig ausgebildeten jungen Spezialistinnen und Spezialisten aus
Drittstaaten das Land verlassen, weil sie aufgrund von ausgeschöpften Kontingenten nach ihrem Abschluss
nicht direkt angestellt werden können.

Begründung
Fachkräfte aus Drittstaaten werden nur begrenzt und komplementär zu EU/EFTA-Staatsangehörigen zu einer
Erwerbstätigkeit zugelassen. Wer in der Schweiz einen Abschluss der Stufe Tertiär A oder B erlangt, kann
aufgrund der ausländerrechtlichen Bestimmungen nach Beendigung der Ausbildung bei uns oft keine Stelle
antreten. Die hier ausgebildeten Spezialistinnen und Spezialisten suchen stattdessen ihre Erstanstellung im
Ausland und sind somit für den Schweizer Arbeitsmarkt mittel- und langfristig verloren. Dies ist in Branchen
mit einem ausgewiesenen Fachkräftemangel stossend.
Ausnahmen gibt es bisher nur für Drittstaatenangehörige mit Schweizer Hochschulabschluss (Tertiär A). Sie
können ohne Beachtung des Inländervorranges erleichtert zugelassen werden, wenn ihre Erwerbstätigkeit
von hohem wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse ist (Artikel 21 Absatz 3 AIG). In
KMU-Branchen sind diese Ausnahmen jedoch nicht anwendbar, selbst wenn ihr Fachkräftemangel
ausgewiesen ist und Personen mit einer soliden höheren Berufsausbildung fehlen, die sie sich an höheren
Fachschulen oder im Rahmen von Berufs- oder höheren Fachprüfungen (Tertiär B) aneignet haben. Eine
unterschiedliche Behandlung der Tertiärstufen A und B ist stossend. Sie widerspricht Artikel 61a der
Bundesverfassung, der vorsieht, "dass allgemein bildende und berufsbezogene Bildungswege eine
gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung finden", und dem im schweizerischen Bildungssystem
gepflegten Ziel, die höhere Berufsbildung insgesamt zu stärken. Berufsleute mit vertieftem Fachwissen sind
für den schweizerischen Arbeitsmarkt und insbesondere für die KMU von essenzieller wirtschaftlicher
Bedeutung.
Es ist deshalb angezeigt, weitere Ausnahmen vom Kontingentsystem auch für Absolventinnen und
Absolventen der Tertiärstufe B (Höhere Berufsbildung) vorzusehen.

Stellungnahme des Bundesrates vom 16.11.2022
Die Zulassung ausländischer Arbeitskräfte erfolgt nach dem vom Gesetzgeber vorgesehenen dualen
Zulassungssystem. Fachkräfte aus Drittstaaten werden komplementär zu Angehörigen der EU/EFTA-Staaten
zu einer Erwerbstätigkeit zugelassen.
Absolventinnen und Absolventen der Tertiärstufe B von den Höchstzahlen der Bewilligungen für den
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Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern, die in die Schweiz einwandern, auszunehmen – wie dies
bereits von der Motion Dobler 17.3067 verlangt wurde –, stünde im Widerspruch zu Art. 121a Absatz 2 BV,
nach welchem die Zahl dieser Bewilligungen durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen ist.
Eine Ausnahme von den jährlichen Höchstzahlen für Absolventinnen und Absolventen der Tertiärstufe B wäre
somit nicht rechtskonform, zudem würde die Steuerungsmöglichkeit des Bundesrates weiter reduziert. Die
Drittstaatskontingente wurden seit 2019 nicht mehr vollständig ausgeschöpft. Wenn Absolventinnen und
Absolventen der Tertiärstufe B im Anschluss an ihre Ausbildung in der Schweiz keine Stelle antreten können,
liegt dies nicht an fehlenden Kontingenten, sondern vielmehr daran, dass zuerst das bereits bestehende
Potenzial an Inländerinnen und Inländern sowie dasjenige in der EU/EFTA auszuschöpfen ist und die
Kantone dies dementsprechend auch so beurteilen. Hinzu kommt, dass weitere qualitative
Zulassungsvoraussetzungen im Sinne des Ausländer- und Integrationsgesetzes oftmals nicht erfüllt sind
(keine vorhandene Berufserfahrung, fehlende gesamtwirtschaftliche Interessen).
Um den Zugang zu Arbeitskräften aus Drittstaaten namentlich in Bereichen mit einem ausgewiesenen
Fachkräftemangel zu erleichtern, hat der Bundesrat am 4. März 2022 zeitgleich mit der Verabschiedung des
Berichts in Erfüllung des Postulats Nantermod 19.3651 "Für eine Zuwanderungsregelung, die den
Bedürfnissen der Schweiz entspricht" eine Reihe von Massnahmen beschlossen. Unter anderem soll bei
Berufen mit nachweislich starkem Fachkräftemangel zukünftig auf eine Prüfung des Inländervorrangs im
Einzelfall verzichtet werden können. Ausserdem sollen künftig auch Personen ohne akademische Bildung in
qualifizierten Tätigkeiten mit ausgewiesenem Fachkräftemangel eine Aufenthaltsbewilligung erhalten können,
wenn dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht. Diese Erleichterungen – von denen auch
Absolventinnen und Absolventen der Tertiärstufe B profitieren können – werden vom EJPD in
Zusammenarbeit mit dem WBF und den Kantonen bis Anfang 2023 direkt auf Weisungsstufe umgesetzt.
Mit den Beschlüssen des Bundesrats vom 4. März 2022 wird dem Anliegen des Motionärs weitgehend
Rechnung getragen. Zusätzliche Anpassungen auf Gesetzesstufe sind nicht angezeigt.
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Antrag des Bundesrates vom 16.11.2022
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Chronologie
25.09.2023 Nationalrat

Annahme

Zuständigkeiten
Behandelnde Kommissionen
Staatspolitische Kommission NR (SPK-NR)
Staatspolitische Kommission SR (SPK-SR)

Zuständige Behörde
Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)

Weitere Informationen
Erstbehandelnder Rat
Nationalrat

Mitunterzeichnende (19)
Büchel Roland Rino, Fivaz Fabien, Friedl Claudia, Friedli Esther, Gredig Corina, Gugger Niklaus-Samuel,
Gysi Barbara, Kutter Philipp, Locher Benguerel Sandra, Molina Fabian, Munz Martina, Nussbaumer Eric,
Pult Jon, Regazzi Fabio, Ritter Markus, Seiler Graf Priska, Studer Lilian, Widmer Céline, Wyss Sarah

Links
Weiterführende Unterlagen
Amtliches Bulletin | Abstimmungen NR
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